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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 
 

Erste Ordnung zur Änderung der 

Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsmathematik 
 

im Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft vom 12. Oktober 2016 
 

 

Auf Grund von § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschul-
gesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Informatik, Kommunikation und 
Wirtschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 12. Oktober 
2016 die Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Wirtschaftsmathematik vom 9. Oktober 2013 (AMBl. HTW Berlin Nr. 02/14) be-
schlossen∗:  
 
 

Artikel 1 
 
 

Nr. 1 
Diese Änderungsordnung gilt für alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Wirtschafts-
mathematik, die ab dem Sommersemester 2014 immatrikuliert wurden.  
 
 
Nr. 2 
§ 7 Inhalt und Gliederung des Bachelorstudium/Regelstudienzeit  
In Absatz 5 wird nach Satz 2 folgender Text eingefügt:  
„Der Fachbereichsrat kann (darüber hinaus) weitere Modulangebote unter Berücksichtigung 
der Entwicklung der jeweiligen Fachgebiete beschließen.“ 
 
 
Nr. 3 
§ 10 Modulprüfungen 
In Absatz 1 wird der Text „und des praktikumsauswertenden Moduls“ gestrichen. 
 
 
Nr. 4 
§ 14 Modulgruppen und Modulnoten auf dem Bachelorzeugnis 
In Absatz 2 a) wird nach „Datenbanken“ in einer neuen Zeile der Text „Praktikumauswerten-
des Modul“ eingefügt. 
 
 
 

                                                 
∗ Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 16. November 
2016. 
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Nr. 5 
§ 15 Berechnung des Gesamtprädikates 
 In der Tabelle in Absatz 2 wird nach Zeile 31 eine neue Zeile eingefügt: 
 

Praktikumauswertendes Modul 5 

 
In der letzten Zeile der Tabelle wird in Spalte 2 die Zahl ersetzt durch „150“.  
 
 

Artikel 2 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
HTW Berlin in Kraft. 
 
 
 
 


